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Wir setzen uns im Interesse der Allgemeinheit für eine dauerhafte 
Sicherung der Natur als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und 
Pflanzen ein. Mit unseren Aktivitäten wollen wir dazu beitragen,  
Arten und Lebensräume zu schützen, das Bewusstsein über den 
Wert natürlicher und naturnaher Lebensräume zu stärken sowie eine 
naturverträgliche Nutzung der natürlichen, nicht vermehrbaren  
Lebensgrundlagen zu sichern und zu fördern.

Wir sind ein unabhängiger, gemeinnütziger und überparteilicher 
Verein und verfolgen kein wirtschaftliches Gewinnstreben. Wir er-
werben und pflegen Grundstücke und führen Naturschutzprojekte 
durch, um die Vielfalt zu bewahren. Wir leisten Bildungsarbeit in Form 
von Exkursionen, Ausstellungen und Vorträgen. Wir beraten in Natur-
schutzfragen und setzen uns gegen Naturzerstörung ein. Unsere 
Stärke und Glaubwürdigkeit basieren auf der fachlichen Kompetenz 
und dem Engagement unserer Mitglieder, Expert*innen und Unter-
stützer*innen. Dank Ihrer Spende ist unsere Arbeit möglich.

Herrn Dr. techn. Dipl.-Ing. Gerhard Doblhamer für seine Fachexpertise. 
Der gebürtige Salzburger war von 1978 bis 2004 als Vorstand der  
Abteilung Raumplanung und Verkehr im Magistrat der Stadt Salzburg 
tätig. Als Pionier der Stadtentwicklungsplanung prägte er maßgeb-
lich die räumliche Entwicklung Salzburgs – von der ersten gesamt-
städtischen Entwicklungsplanung über Strukturpläne für alle Stadt-
teile bis hin zum Räumlichen Entwicklungskonzept und dem Flächen- 
widmungsplan. Auch nach seiner Pensionierung wirkt Dr. Doblhamer 
als freier Konsulent für Stadtplanung und als engagierter Verfechter 
für „Stadt Salzburg ganz neu denken“.

Leitbild des Naturschutzbundes Salzburg

Der Naturschutzbund dankt:

Ingrid Eichberger 
Geschäftsführerin 
| naturschutzbund | 
Salzburg

Gerhard Doblhamer 
Vorstand i. R. Abteilung  
Raumplanung und Verkehr 
Magistrat Salzburg
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Die Stadt Salzburg steht vor weit-
reichenden Entscheidungen. Mit 
dem neuen Räumlichen Entwick-
lungskonzept (REK) 2025 soll der 
Rahmen für die bauliche, soziale, 
wirtschaftliche und ökologische 
Entwicklung der Stadt bis zum Jahr 
2050 festgelegt werden. Kaum ein 
anderes Instrument der Stadtpla-
nung hat vergleichbare Auswir-
kungen auf das tägliche Leben der 
Bevölkerung, auf den Umgang mit 
knappen Flächenressourcen und 
auf die Zukunft kommender Gene-
rationen.

Gerade deshalb erfordert ein 
solches Konzept größtmögliche 
Transparenz, fachliche Sorgfalt 
und eine ernsthafte Einbindung 
der Bürger*innen. Der bisherige 
Entstehungsprozess des REK wirft 
jedoch zahlreiche Fragen auf – so-
wohl hinsichtlich der zeitlichen 
Abfolge und der Beteiligungsfor-
mate als auch in Bezug auf die in-
haltliche Ausrichtung und die  
naturschutzfachliche Bewertung. 
Kritische Stimmen aus der Zivilge-
sellschaft, von Fachorganisatio-
nen und engagierten Einzelperso-
nen machen deutlich, dass zentra-
le Anliegen – insbesondere der 
Schutz von Grünräumen, leistbares 
Wohnen und eine nachhaltige  
Mobilitätsentwicklung – nicht 
ausreichend oder widersprüchlich 
behandelt wurden.

Der vorliegende Text versteht 
sich als kritischer Rückblick auf 
die bisherige Chronologie des REK 
2025 sowie als fachlich fundierter 
Beitrag zur laufenden Diskussion. 

Der Naturschutzbund Salzburg ap-
pelliert, den „Bau auf der grünen 
Wiese“ nicht als vorrangig einzu-
stufen. Es gibt realistische Ziele, 
die Innenentwicklung und urbane 
Qualität der Stadt zu fördern, ohne 
die vorhandenen Grünräume ver-
bauen zu müssen. Ziel ist es nicht, 
Entwicklung zu verhindern, son-
dern eine Stadtentwicklung mit 
Weitblick einzufordern – eine Ent-
wicklung, die ökologische Verant-
wortung, soziale Gerechtigkeit und 
städtebauliche Qualität miteinan-
der verbindet. 

Obwohl der Entwurf den Schutz 
von Natur und Landschaft betont, 
sollen laut REK bis zu 30 % des 
Wohnbaubedarfs auf heutigen 
Grünlandflächen realisiert werden. 
Der Naturschutzbund sieht darin 
einen nicht kompensierbaren  
Nettoverlust wertvoller Freiräume. 
Die vorgesehenen Tauschflächen 
– etwa Hotelgärten, Hausgärten 
oder Kleinstflächen – erfüllen 
nicht die Kriterien eines gleichwer-
tigen Ersatzes. Dies würde zu einer 
Zersplitterung von Landschafts-
räumen, zum Verlust von Frisch- 
luftschneisen sowie zu negativen 
Auswirkungen auf Biodiversität 
und Kleinklima der Stadt und von 
Erholungsräumen führen.

Der Naturschutzbund Salzburg 
fordert die konsequente Nutzung 
innerstädtischer Potenziale an-
stelle der Bebauung wertvoller 
Grünflächen. Die fehlende Alterna-
tivenprüfung zählt zu den zentra-
len Kritikpunkten zum derzeitigen 
REK-Entwurf. Der Naturschutzbund 

Salzburg versteht diese Kritik nicht 
als Ablehnung von Stadtentwick-
lung, sondern als Auftrag, trag- 
fähige Alternativen aufzuzeigen. 
Vor diesem Hintergrund hat der Na-
turschutzbund Salzburg Dr. techn. 
Dipl.-Ing. Gerhard Doblhamer ein-
geladen, seine fachliche Analyse 
des REK-Entwurfs sowie konkrete 
Vorschläge für eine zukunftsfähi-
ge Stadtentwicklung darzulegen. 
Als ehemaliger leitender Stadt- 
planer des Magistrats Salzburg 
(1968–2004), nutzt er seine fun-
dierte Fachexpertise, um Schwä-
chen im REK-Entwurf aufzuzeigen 
und eine fundierte Alternative an-
zubieten. Der Naturschutzbund 
Salzburg teilt diesen Befund.

Ingrid Eichberger

Zusammenfassung
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Warum positioniert sich  
der Naturschutzbund Salzburg  
gegen das REK 2025?
Mit dem Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) 2025 
legt die Stadt Salzburg die strategischen Leitlinien 
ihrer baulichen, sozialen, wirtschaftlichen und ökolo-
gischen Entwicklung bis zum Jahr 2050 fest. Doch der 
bisherige Entstehungsprozess des REK wirft zahlrei-
che Fragen auf. Kaum ein anderes Planungsinstrument 
hat vergleichbare Auswirkungen auf Lebensqualität, 
Flächenverbrauch und den Schutz von Natur und 
Landschaft der Stadt Salzburg. Gerade deshalb wären 
Transparenz, fachliche Sorgfalt und eine breite, ernst 
gemeinte Beteiligung der Bevölkerung unerlässlich 
gewesen. 

Vor allem das Lebensumfeld junger Menschen, die 
jetzt Schüler*innen und Student*innen sind, soll 
durch das REK maßgeblich geprägt werden. Doch ge-
nau diese Gruppe wurde nicht altersgerecht infor-
miert. Im Gegenteil: Erste konkrete Informationen 
wurden am 4. Juli 2025, dem Zeugnistag in den Salz-
burger Schulen, präsentiert und in den darauffolgen-
den Sommerferien medial vertieft. Anders als von der 
Stadt propagiert, konnten während der Sommerferien 

Jugendliche und junge Erwachsene kaum erreicht 
werden. Der Entwurf wurde am 22. Oktober 2025 im 
Gemeinderat beschlossen und von 3. November bis 
12. Dezember 2025 öffentlich begutachtet. Diese 
Frist fiel in eine arbeitsintensive Vorweihnachtszeit 
und erschwerte eine breite Beteiligung zusätzlich.

Zwar verweist die Stadt auf über 800 eingebrachte 
Stellungnahmen, doch ist dies weniger der Verdienst 
der Stadtplanung als vielmehr der neu formierten Bür-
gerinitiativen, die mit dem Entwurf des Räumlichen 
Entwicklungskonzepts (REK) bis 2050 nicht einver-
standen sind. Beanstandet wurden unter anderem 
unvollständige Unterlagen, die hohe Komplexität der 
Materie sowie fehlende Unterstützung für Menschen 
ohne planerische oder rechtliche Vorkenntnisse. Auch 
bei den von der Stadt organisierten Dialogveranstal-
tungen entstand vielfach der Eindruck, dass weniger 
ein offener Mitgestaltungsprozess als vielmehr die 
Präsentation bereits getroffener Entscheidungen im 
Vordergrund stand.

Ingrid Eichberger
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räumlich gleichwertig. Der REK-Entwurf 2025 argu-
mentiert ausschließlich mit „Menge“.

DOCH ENTSCHEIDEND SIND:
  Größe und Zusammenhängigkeit der Fläche
  ökologische Qualität
  Standortspezifität
  Bodenqualität
  Mikroklima
  Habitatkontinuität
  ökologische Vernetzung
  Erholungsfunktion
  landschaftsgestalterische Qualität
  Wahrnehmbarkeit im Stadtbild
  Bedeutung für das Landschaftsbild
  Rolle im lokalen und städtischen Freiraumsystem
  Distanz zu Wohngebieten
  landwirtschaftliche Nutzbarkeit

DIESE QUALITÄTEN LASSEN SICH NICHT DURCH TAUSCH-
FLÄCHEN ERSETZEN, SCHON GAR NICHT, WENN DIESE:

  klein sind,
  isoliert liegen,
  nicht wahrnehmbar sind  

(„weil sie keiner sehen kann“),
  keine ökologische Vernetzung besitzen.

Nach Zielbestimmung der Deklaration ist der Schutz 
zusammenhängender Grünräume von zentraler Be-
deutung. Die geplante Herausnahme würde zu einer 
Zersplitterung führen und die ökologische, klimati-
sche und landschaftliche Funktion der Fläche dauer-
haft schädigen. Vor allem in Zeiten des Klimawandels 
muss darauf geachtet werden so viel Grünland wie 
möglich zu erhalten.

DAMIT VERSTÖSST DIE MASSNAHME GEGEN:
  Ziel 1 (Schutz zusammenhängender  

Landschaftsräume)
  Ziel 3 (Erhaltung des Ortsbilds und Naherholung)
  Ziel 4.2 (keine Zersiedelung, keine Insellagen)

Die geplanten Maßnahmen widersprechen somit so-
wohl der erklärten Zielsetzung als auch dem Wortlaut 
der Deklaration.

ZENTRALER WIDERSPRUCH: GRÜNLAND SCHÜTZEN –  
UND GLEICHZEITIG VERBAUEN
Obwohl der Entwurf den Schutz von Natur und Land-
schaft betont, sollen bis zu 30 % des Wohnbaubedarfs 
auf heutigen Grünlandflächen realisiert werden. Der 
damit verbundene Verlust wertvoller Frei-, Erholungs- 
und Klimaräume wäre nicht kompensierbar.

Die vorgesehenen Tauschflächen – wie Haus- und 

Position des Naturschutzbundes Salzburg

Da das REK rechtlich bindend für spätere Flächenwid-
mungen ist und teilweise die Bebauung bislang ge-
schützter Grünflächen vorsieht, wird der REK-Entwurf 
von 2025 vom Naturschutzbund Salzburg scharf kriti-
siert.

Der Naturschutzbund Salzburg warnt vor irreversib-
len Schäden für Natur, Klima und Lebensqualität, soll-
te das REK in seiner vorliegenden Form beschlossen 
werden. Folgendes wird besonders kritisch gesehen:

  Missachtung der Grünlanddeklaration: die geplante 
Umwidmung großflächiger Grünlandbereiche in Bauland

  ein Umweltbericht, der als methodisch unhaltbar 
und rechtlich angreifbar beurteilt wird

Die Grünlanddeklaration ist eine politische Grundsatz-
vereinbarung der Stadt Salzburg zum langfristigen 
Schutz ihrer Grün- und Freiflächen vor Verbauung.

Sie wurde erstmals 1985 beschlossen, nachdem es 
starken öffentlichen Widerstand gegen die Bebauung 
wertvoller Landschaftsräume gegeben hatte. Ziel war 
es, große zusammenhängende Grünlandflächen – etwa 
Wiesen, landwirtschaftliche Nutzflächen und stadt-
nahes Erholungsgebiet – dauerhaft zu sichern und sie 
vor Umwidmungen in Bauland zu bewahren.

Der Naturschutzbund Salzburg war von Anfang an 
die zentrale zivilgesellschaftliche Kraft hinter der 
Grünlanddeklaration in Salzburg. Als in den 2000er- 
Jahren die seit den 1980er-Jahren bestehende Rege-
lung politisch aufgeweicht werden sollte, initiierte er 
2005 die Plattform „Aktion Grünland Salzburg“ und 
übernahm deren organisatorische und kommunikative 
Koordination. 

Der dadurch entstandene öffentliche Druck führte 
zu einer Reform der ursprünglich rechtlich schwachen 
Deklaration. Die neue Fassung stärkte nicht nur den 
Schutz großer Grünlandflächen, sondern verankerte 
auch verbindliche Mitbestimmungsrechte und hohe 
Hürden für Umwidmungen im Stadtrecht.

Bis heute engagiert sich der Naturschutzbund als 
wachsame Stimme in der öffentlichen Debatte und 
setzt sich dafür ein, dass ökologische Interessen wie 
Artenvielfalt und Klimaschutz gegenüber wirtschaft- 
lichen Begehrlichkeiten angemessen berücksichtigt 
werden.

Der im REK-Entwurf 2025 vorgesehene Flächen- 
tausch ist gemäß Punkt 4.1 der Grünlanddeklaration 
nicht zulässig. Die Deklaration erlaubt eine Heraus-
nahme nur, wenn: „weitestgehend gleichwertiger Flä-
chenersatz beibehalten werden kann.“ Ein solcher, 
nämlich qualitativ gleichwertiger, Ersatz ist im REK- 
Entwurf weder vorgesehen noch realistisch möglich.

Gleichwertig bedeutet – laut Schutzzielen und 
ständiger Verwaltungspraxis – nicht nur flächenmäßig 
vergleichbar, sondern funktional, ökologisch und 
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Hotelgärten oder sonstige Kleinstparzellen – sind 
nicht geeignet, diesen Verlust zu kompensieren. 
Stattdessen tragen sie zu einer weiteren Zersplitte-
rung der ohnehin stark fragmentierten Landschafts-
räume bei, beeinträchtigen wichtige Frischluftschnei-
sen und wirken sich nachteilig auf Biodiversität, 
Stadtklima und die Lebensqualität der Bevölkerung 
aus.

Besonders kritisch ist auch der Umweltbericht zu 
beurteilen. Er basiert auf einer lückenhaften Datenla-
ge, verzichtet auf systematische Kartierungen von 
Arten und Lebensräumen, arbeitet teilweise mit veral-
teten Bewertungsgrundlagen und enthält keine ge-
samtstädtische Wirkungsanalyse. Auch der Biotop-
verbund, der für die Wander- und Ausbreitungsmög-
lichkeiten von Arten zentral ist, bleibt unzureichend 
berücksichtigt. Damit ist der Umweltbericht fachlich 
wie rechtlich angreifbar.

Unverständlich ist zudem, dass trotz erheblicher 
innerstädtischer Potenziale keine ernsthafte Alterna-
tivenprüfung vorgenommen wurde. Diverse Veröffent-
lichungen zeigen, dass allein durch Innenentwicklung 
und qualitätsvolle Verdichtung in Salzburg zehntau-
sende Wohnungen möglich wären – ohne zusätzlichen 
Grünlandverbrauch. Der REK-Entwurf wirkt daher in 
seiner Gesamtheit widersprüchlich und kurzsichtig.

Die Kritik des Naturschutzbundes Salzburg richtet 
sich nicht gegen Stadtentwicklung an sich. Sie ver-

steht sich als Aufforderung zu einer Stadtentwicklung 
mit Weitblick, die ökologische Verantwortung, soziale 
Gerechtigkeit und städtebauliche Qualität miteinan-
der verbindet und die Zukunft der Stadt nicht kurz- 
fristigen Interessen unterordnet. 

Aus diesem Grund veröffentlicht der Naturschutz-
bund Salzburg einen Alternativvorschlag von Dr. techn. 
Dipl.-Ing. Gerhard Doblhamer, der zeigt wie sich die 
Stadt auf qualitätsvolle Weise weiterentwickeln kann, 
ohne die Grünlanddeklaration anzugreifen. Als ehema-
liger Stadtplaner war er von 1972 bis 2004 in leitender 
Funktion im Magistrat tätig und bringt seine jahrzehn-
telange planerische Erfahrung in diese Publikation ein. 
Darin werden visionäre, zugleich aber realistisch um-
setzbare Lösungsansätze für die aktuellen Herausfor-
derungen der Stadtentwicklung übersichtlich und 
fachlich fundiert dargestellt. Für den Stadtteil Schall-
moos wird ein Masterplan präsentiert, der nicht nur zu-
sätzlichen Wohnraum vorsieht, sondern auch eine 
deutliche Aufwertung der Grün- und Freiräume. So soll 
etwa die Nord-Süd-Achse in der Steinhauserstraße, 
parallel zur Vogelweiderstraße, durch eine großkronige, 
baumbestandene Allee zu einem hochwertigen urba-
nen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität entwickelt 
werden. Eine solche Stadtentwicklung kommt nicht nur 
den Bewohner*innen zugute, sondern macht Salzburg 
insgesamt naturverträglicher und klimafitter.

Position des Naturschutzbundes Salzburg

Abb. 1: Grünflächen tun uns allen gut. Mehr Grün in der Stadt  
heißt mehr Lebensqualität – besonders für Kinder            
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Ein alternatives REK –  
Stadtentwicklung mit Weitblick  
Worum geht es im REK 2025?

Der Planungsraum der Stadt Salzburg lässt sich 
nicht losgelöst von den umliegenden Gemein-
den betrachten. Mit einer Fläche von nur 64 km² 
hat die Stadt Salzburg deutlich weniger Raum 
zur Weiterentwicklung als vergleichbare Städte 
wie Graz oder Linz. Der Flughafen und der Gais-
berg grenzen die Entwicklungsmöglichkeiten 
weiter ein. Darum ist eine enge regionale  
Abstimmung für ein Entwicklungskonzept von 
zentraler Bedeutung.

Das Räumliche Entwicklungskonzept (REK)  
sollte daher parallel und in enger Koordination 
mit den regionalen Entwicklungsprogrammen 
(REP) entstehen – auf Basis des seit 1. Dezem-
ber 2022 geltenden Landesentwicklungs- 
programms (LEP).

Um die nachfolgenden Konzepte besser  
verstehen zu können, werden im Folgenden  
das regionale Entwicklungsprogramm und das 
Landesentwicklungsprogramm kurz erläutert:

WAS IST DAS LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM (LEP)?
Das Salzburger Landesentwicklungsprogramm (LEP 
2022/25) ist ein strategischer, übergeordneter Plan 
des Landes Salzburg. Es legt fest,

  wie Flächen nachhaltig genutzt werden sollen,
  wo Siedlungsentwicklung stattfinden darf und
  welche Grünräume dauerhaft zu sichern sind.

Ziel ist, eine kompakte Siedlungsstruktur mit guter 
öffentlicher Verkehrsanbindung und minimalem Boden- 
verbrauch zu schaffen.

Das Landesentwicklungsprogramm ist für Gemein-
den und Städte verbindlich. Das bedeutet: Örtliche 
Entwicklungskonzepte, Flächenwidmungspläne und 
regionale Programme müssen mit dem LEP im Einklang 
stehen.

Die aktuelle Fassung ist seit 1. Dezember 2022 in 
Kraft und bildet die übergeordnete Grundlage für alle 
räumlichen Planungen im Bundesland Salzburg.

WAS IST DAS REGIONALE ENTWICKLUNGSPROGRAMM?
Das Regionale Entwicklungsprogramm ist im Bundes-
land Salzburg ein wesentliches Steuerungsinstrument 
der Raumordnung. Es übersetzt die strategischen  
Ziele des Landes auf die regionale Ebene und schafft 
verbindliche Rahmenbedingungen für die Gemeinden. 
Damit bildet es eine zentrale Grundlage für eine nach-
haltige, abgestimmte und zukunftsorientierte Raum- 
entwicklung.

Die Erstellung eines Regionalen Entwicklungsplanes 
erfolgt durch die jeweilige Planungsregion in enger 
Abstimmung mit dem Land Salzburg und den betroffe-
nen Gemeinden.

Ein wesentliches Anliegen des REP ist es, Zersiede-
lung zu vermeiden und bestehende Siedlungsstruktu-
ren zu stärken. Neue Baulandwidmungen sollen sich 
an definierten Siedlungsschwerpunkten orientieren. 
Gleichzeitig werden ökologisch wertvolle Flächen und 
landwirtschaftliche Nutzräume langfristig gesichert.

Damit trägt das REP dazu bei, Bodenverbrauch zu 
reduzieren, Infrastruktur effizient zu nutzen und eine 
ausgewogene regionale Entwicklung sicherzustellen.

Planungsraum Salzburg

Gerhard Doblhamer & Ingrid Eichberger

FO
TO

: P
IX

AB
AY



9

DIE REGELUNG DER GEMEINDEENTWICKLUNG IM  
BUNDESLAND SALZBURG
Die Erstellung eines Räumlichen Entwicklungskon-
zeptes im Bundesland Salzburg hat eine klare Struk-
tur, die es zu befolgen gilt. Die Ebenen sind von oben 
nach unten wie folgt:

1.  LEP: Landesentwicklungsprogramm –  
oberste strategische Ebene
Legt die landesweiten Rahmenbedingungen fest 
(Siedlungsentwicklung, flächenstrategische Ziele, 
Grundverkehrsregeln, Schwerpunktsetzungen wie 
leistbarer Wohnbau).
Das LEP ist Grundlage für alle weiteren räumlichen 
Planungen der Gemeinden.

2.  REP: Regionale Entwicklungsprogramme /  
Regionalplanungen – mittlere Ebene
Werden von Regionalverbänden gemeinsam mit dem 
Land erarbeitet.
Setzen das LEP regional spezifisch um (z. B. Prioritä-
ten für Wohnbau, Erhalt von Landschaftsräumen,  
Infrastrukturachsen).

3.  REK: Gemeinde-Räumliches Entwicklungskonzept 
– lokale Ebene
Gemeinden erstellen ein REK auf Basis der überge- 
ordneten Programme (LEP & REP).
Legt lokale Entwicklungsziele fest: Siedlungsstruk-
turen, Innenentwicklung, Wohnen, Verkehr, Grünflä-
chen etc.
Grundlage für Flächenwidmungs- und Bebauungspla-
nung.

4.  Detaillierte örtliche Planung
Flächenwidmungsplan (Wo darf was entstehen?)
Bebauungsplan (Wie wird gebaut?)
Umsetzung konkreter Bauprojekte und Infrastruktur-
maßnahmen.

5.  Umsetzung & Monitoring
Überwachung von Zielen (z. B. Wohneinheiten, neue 
Infrastruktur).
Anpassungen durch Evaluierungen oder Änderungs-
verfahren.

Planungsraum Salzburg

Abb. 2: Das rechtsverbindliche Landesentwicklungsprogramm, in dem auch der Erhalt  
der Freiräume für die Bevölkerung vorgeschrieben wird, ist die Basis für jedes Räumliche  
Entwicklungskonzept (REK) einer Gemeinde.
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Stadt Salzburg:  
zentrale Problemanalyse  
für ein neues REK

Analyse

Die Stadt Salzburg steht vor einer tiefgreifenden de-
mografischen Herausforderung: Im Vergleich zu ande-
ren österreichischen Landeshauptstädten weist sie 
eine deutlich überalterte Bevölkerungsstruktur auf. 
Der steigende Anteil älterer Menschen verändert nicht 
nur die sozialen und infrastrukturellen Anforderungen 
an die Stadt, sondern beeinflusst auch ihre wirt-
schaftliche Dynamik, Innovationskraft und langfristi-
ge Wettbewerbsfähigkeit. Eine ausgewogene Alters-
struktur ist jedoch eine wesentliche Grundlage für ur-
bane Lebendigkeit, soziale Stabilität und nachhaltige 
Entwicklung.

Neben einer verantwortungsvollen Vorsorge für äl-
tere Generationen braucht es daher vor allem gezielte 
Maßnahmen zur Stärkung junger Menschen und junger 
Familien. Entscheidend sind Rahmenbedingungen, die 
es der Bevölkerung unter 30 Jahren ermöglichen, in 
Salzburg zu bleiben oder nach Ausbildung und Studi-
um wieder zurückzukehren. Dazu zählen insbesondere 
hochwertige Kinderbetreuung, attraktive Ausbil-
dungsangebote, vielfältige berufliche Perspektiven – 
und vor allem leistbares Wohnen.

Die folgenden Abschnitte zeigen auf, welche struk-
turellen Ursachen zur aktuellen Entwicklung geführt 
haben und welche stadt- und raumplanerischen Maß-
nahmen erforderlich sind, um Salzburg als lebendige, 
generationendurchmischte und zukunftsorientierte 
Stadt zu sichern.

ÜBERALTERUNG DER STADTBEVÖLKERUNG
Salzburg weist im Vergleich zu anderen Landeshaupt-
städten eine deutlich überalterte Bevölkerungsstruk-
tur auf. Neben der Vorsorge für ältere Menschen ist 
daher eine gezielte Stärkung der Bevölkerung unter  
30 Jahren notwendig. 
Zentrale Hebel dafür sind:

  hochwertige, wohnortnahe Kinderbetreuung  
mit sinnvoller Platzvergabe,

  bessere Ausbildungsangebote,
  breitere berufliche Perspektiven und
  vor allem leistbares Wohnen.

LEISTBARES WOHNEN
Steigende Wohnkosten führen dazu, dass junge Men-
schen in das Umland der Stadt Salzburg oder in Nach-
barbundesländer abwandern. Dies verursacht mehr 
Pendelverkehr und steigende Verkehrsbelastung. Die 
seit Jahren bestehende Widmung „förderbarer Wohn-
bau“ wurde bislang nicht konsequent genutzt – ein 
Versäumnis mit weitreichenden Folgen.

Insbesondere junge Menschen können sich Wohnen in 
der Stadt Salzburg – sowohl im Eigentum als auch in Mie-
te – nicht mehr leisten. In der Folge kehren viele nach ei-
nem Studium außerhalb Salzburgs nicht mehr zurück 
oder ziehen an den Rand des Salzburger Zentralraumes, 
zunehmend auch nach Oberösterreich, wo Baulandprei-
se noch erschwinglich sind. Die unmittelbare Konse-
quenz sind häufig zwei PKW pro Haushalt und ein tägli-
cher Pendelverkehr mit zunehmenden Staus an den 
Stadträndern. Das Raumordnungsgesetz (ROG) kennt seit 
sieben Jahren die Widmung „förderbarer Wohnbau“, die 
bei allen Widmungsänderungen von Grünland, Ver-
kehrsflächen, Gewerbe- und Betriebsgebieten in Wohn-
bau zwingend anzuwenden gewesen wäre. Eine wesent-
liche Konsequenz wäre ein verpflichtender Hauptwohn-
sitz sowie eine Deckelung des Grundkostenanteils im 
Rahmen der Wohnbauförderung gewesen.

TOURISMUS
Der Tourismus stellt heute einen zentralen wirtschaftli-
chen Schwerpunkt der Stadt Salzburg dar, der durch die 
Zunahme des Städtetourismus und das Weltkulturerbe 
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Analyse

weiter wachsen wird. Durch falsche politische Gewich-
tung wurde die Bevölkerung weitgehend aus der Salz-
burger Altstadt verdrängt. Um einen Konsens mit der 
Bevölkerung zu erhalten, braucht es künftig mehr Qua-
lität und weniger Quantität. Dafür ist insbesondere der 
Tagestourismus durch eine Obergrenze und eine besse-
re jahreszeitliche Verteilung zu steuern. Als Ersatz für 
die derzeitigen Ausstiegsstellen im Stadtzentrum soll-
te im Zusammenhang mit einer Flughafen-S-Bahn ein 
Busparkplatz in Klessheim sowie ein Zubringerverkehr 
nach Mülln eingerichtet werden. Der Tourismus allein 
aber bietet der Stadtbevölkerung keine hochwertigen 
Arbeitsplätze an. Hier sind andere Lösungen gefragt.

ERWEITERUNG DES AUSBILDUNGSANGEBOTS
Viele junge Menschen aus Stadt und Land Salzburg 
müssen Salzburg verlassen, wenn sie Studienrichtun-
gen wie Wirtschaft oder Technik absolvieren wollen, 
da entsprechende öffentliche Angebote fehlen. Auf-
grund der fehlenden Attraktivität der Stadt für junge 
Familien kommen diese jungen Menschen nicht mehr 
nach Salzburg zurück. Um diese Abwanderung – ins-
besondere nach Wien – zu stoppen, braucht Salzburg 
unter anderem eine Wirtschaftsfakultät sowie eine 
Technische Universität (TU). Gerade im Bereich der 

Technischen Universitäten besteht in Österreich mit 
Standorten in Wien und Graz eine extreme Ostlastig-
keit. Eine TU Salzburg, ohne Überschneidungen mit 
den in Innsbruck bestehenden Fächern (Bauwesen 
und Architektur) sowie ergänzend zu den Angeboten in 
Linz, würde dem politischen Anspruch einer Stärkung 
der Westachse voll entsprechen.

EINE HOCHWERTIGE BETRIEBSANSIEDLUNG  
BEIM FLUGHAFEN
Parallel zur urbanen vertikalen Mischung sind die be-
stehenden Gewerbeschwerpunkte kritisch zu hinter-
fragen. Anstelle des derzeitigen Gewerbeschwer-
punktes Schallmoos soll die Stadt – wie bereits im 
Masterplan für die Kernregion der Stadt Salzburg vor 
rund 15 Jahren vom Österreichischen Institut für 
Raumplanung vorgeschlagen – hochwertige Betriebs-
flächen an der A1 westlich des Flughafens bis zur 
Innsbrucker Bundesstraße anbieten (siehe Abb. 4).

Die Kombination aus Autobahnanschluss, Flugha-
fen, möglicher Flughafen-S-Bahn und nahezu fehlen-
der Anrainerschaft ist in Mitteleuropa einzigartig. Die-
se Lage sollte exklusiv für hochwertige Arbeitsplätze 
in Forschung und Hightech, etwa in Verbindung mit 
einer Technischen Universität (TU), genutzt werden.

Abb. 3: Vision eines Technologie- und Innovationscampus in Flughafennähe von Salzburg: Architektur, Landschaft 
und Wasser bilden gemeinsam eine „Schwammstadt“, die Regen speichert, Hitze mindert (auch aufgrund der Redu-
zierung von Glasfassaden) und wertvolle Lebensqualität schafft. Als Weltkulturstadt kann Salzburg hier Vorbild für 
klimafitte Stadtentwicklung sein – ein Ansatz, der auch im Masterplan Schallmoos eine zentrale Rolle spielen sollte.
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WIRTSCHAFTLICHER STRUKTUR- 
WANDEL
Hohe Bodenpreise erhöhen den 
Druck auf bestehende Betriebsflä-
chen mit geringer Wertschöpfung. 
Ziel muss eine vertikale Nutzungs-
mischung sein: Betriebe im Erd- 
geschoß, Wohnen darüber. Beson-
ders geeignet sind Dienstleistungs- 
betriebe, Kreativwirtschaft und 
Start-ups – begleitet durch aktive 
Stadtentwicklungspolitik.

Das innerhalb des Stadtgebietes 
durch die Grünlanddeklaration und 
den Grüngürtel stark begrenzte 
Baulandangebot und die überhöh-
ten Baulandpreise steigern den 
Druck auf bestehende Betriebsflä-
chen mit geringer Wertschöpfung 
und weniger hochwertigen Arbeits-
plätzen. Der daraus resultierende 
Veränderungsprozess muss von der 
Stadt bewusst und im regionalen 
Konsens begleitet werden. Um eine 
neue Urbanität im Sinne einer „Stadt 
der kurzen Wege“ zu erreichen, soll 
anstelle der derzeit vor allem in 
Schallmoos vorhandenen horizon-
talen Nutzungsmischung (Gewerbe 
neben Wohnen) eine vertikale Mi-
schung angestrebt werden: Betrie-
be in der Sockelzone, darüber Woh-
nen. Insbesondere kleine Dienst-
leistungsbetriebe, Kreativwirtschaft, 
Start-ups und Geschäfte sind dafür 
geeignet, benötigen jedoch für ihre 
Ansiedlung eine aktive Begleitung 
durch die Stadt.

VORRANG FÜR DEN ÖFFENTLICHEN  
VERKEHR
In der Mobilität muss sowohl dem 
öffentlichen Personennahverkehr 
mit Tarifsenkungen und Angebots-
verbesserungen im Busverkehr als 
auch dem Rad- und Fußverkehr ab-
solute Priorität eingeräumt werden! 
Das derzeit unübersichtliche  
Nebeneinander von Lokalbahn und 
ALBUS sollte durch einen einheit- 
lichen, auch optisch klar erkenn- 
baren Auftritt aller Stadtbusse mit 
gemeinsamem Marketing ersetzt 
werden. Zusätzliche Busspuren  

sowie die konsequente Busbevorzu-
gung an Ampeln gehören ebenfalls 
zu den vorrangigen Maßnahmen.

Um Pendler*innen verstärkt in 
regionale Busse und die S-Bahn zu 
bringen, müssen neben günstigen 
Tarifen und attraktiven Intervallen 
vor allem Umstiege im Stadtgebiet 
minimiert werden. Regionale Busli-
nien sollen daher über bestehende 
bzw. neue Busspuren und zentrale 
Haltestellen so geführt werden, 
dass wichtige Zielgebiete mög-
lichst ohne Umsteigen erreichbar 
sind.

Der Vorrang für den öffentlichen 
Verkehr bedeutet gleichzeitig ei-
nen bewussten Nachrang für den 
Individualverkehr. Flankierend ist 
eine weitgehend flächendeckende 
Kurzparkregelung im gesamten 
Stadtgebiet erforderlich, ergänzt 
durch eine konsequente Park- 
raumbewirtschaftung und Kontrol-
le. Dadurch kann der derzeit hohe 
Freizeitverkehr der Stadtbevölke-
rung in die Region mit dem Auto 
reduziert werden.

AUFWERTUNG DER STADTTEILE
Die Stadtteile wurden in den ver-

gangenen Jahren in städtebauli-
cher Hinsicht vielfach vernach- 
lässigt. Der bisher anlassbezogene 
architektonische Schwerpunkt 
durch den Gestaltungsbeirat im 
Baubewilligungsverfahren muss 
durch vorgelagerte städtebauliche 
Rahmenkonzepte für Stadtteile mit 
hohem Veränderungspotenzial  
ergänzt werden. Ausgangspunkt 
sind Infrastrukturstandorte mit 
Vorrang für Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen im öffentlichen 
Raum sowie eine Entschleunigung 
des Individualverkehrs. Ein aktuel-
ler Versuch war bisher die Entwick-
lung der „Neuen Mitte Lehen“. 
Stadtteilkonzepte mit Fokus auf 
stadträumliche und städtebauli-
che Qualität, attraktive öffentliche 
Räume und Freiraumangebote – 
einschließlich eines durchgängi-
gen grünen Netzes – sollten künf-
tig einen zentralen Arbeitsschwer-
punkt der Stadtentwicklung und 
Mobilitätsplanung bilden.

Auch die Entwicklung der Alt-
stadt wieder hin zu einem Wohn-
quartier muss ein Schwerpunkt der 
fachlichen und politischen Arbeit 
sein.
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Sonderfläche beim Flughafen

60 ha = 12.000 Arbeitsplätze

Flächen mit neuer Urbanität

75 ha = 15.000 Wohnungen

plus 2.000 Wohnungen
durch Nachverdichtung

Abb. 4: Entwicklungspotenzial der Stadt Salzburg mit hoher urbaner Qualität.  
Die Freiflächen bleiben größtenteils erhalten. Rote Flächen: Nachverdichtungsflächen mit urbaner  
Qualität; lila Fläche: Sonderfläche für hochwertige Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Sonderfläche beim Flughafen
60 ha = 12.000 Arbeitsplätze in Headquaters
bzw. in Ausbildung und Forschung im
naturwissenschaftlich-technischen Bereich

Salzburg Süd Alpenstraße 
10 ha = 2.000 Wohnungen

Schallmoos 
60 ha = 12.000 Wohnungen

Gnigl Bachstraße  
5 ha = 1.000 Wohnungen
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ZEHN PLANUNGSZIELE FÜR EIN ALTERNATIVES, NEUES REK

1.  Die Stadt Salzburg ist kein in sich geschlossenes 
System. Sie muss daher die ihr im Landesentwick-
lungsplan (LEP 2022/25) zugewiesene Funktion als 
aktiver Wachstumskern für den gesamten Zentralraum 
– Flachgau, Tennengau, den oberösterreichischen 
Grenzraum sowie die angrenzenden Landkreise in  
Bayern – wahrnehmen.

2.  Aus diesem Grund muss sich die Stadt von der Prog- 
nose der Österreichischen Raumordnungskonferenz 
(ÖROK) beim Bundeskanzleramt lösen, die die Stagna-
tion der letzten zehn Jahre aufgrund unzureichenden 
Wohnbaus fortschreibt. Stattdessen ist ein aktives 
Bevölkerungswachstum auf rund 185.000 Einwoh-
ner*innen bis 2050 anzustreben.

3.  Zur Erweiterung des derzeit eingeschränkten uni-
versitären Angebots muss die Stadt einen neuen Aus-

bildungsschwerpunkt im naturwissenschaflich- 
technischen Bereich etablieren. Denkbar wäre etwa 
eine „TU West“, in der in Innsbruck und Linz nicht ange-
botene Studienrichtungen samt entsprechender For-
schung neu aufgebaut werden. Auch eine Kooperation 
mit dem angrenzenden bayerischen Raum – etwa in 
Form einer Außenstelle der TU München – erscheint 
vielversprechend.

4.  Die Stadt muss eine neue urbane Qualität durch 
höhere und dichtere Bebauung mit flächendeckenden 
Mindestdichten schaffen. Vorgesehen sind drei Dich-
teniveaus mit folgenden Geschoßflächenzahlen (GFZ):

  Dichteniveau 1: GFZ 0,5–0,6, Richthöhe 2–3 Geschoße
  Dichteniveau 2: GFZ 1,0–1,1, Richthöhe 4–5 Geschoße
  Dichteniveau 3: GFZ 2,0–2,5, Richthöhe 7–8 Geschoße
Für das Dichteniveau 3 sind qualitätsvolle städte-

bauliche Quartier-Rahmenpläne zu erarbeiten und öf-
fentlich zu diskutieren. Im Sinne des Weltkulturerbes 
sind die bestehenden Sichtachsen zu erhalten. Ge-
bäudehöhen über 25 m (maximal acht Geschoße) sind 
daher im gesamten Bauland durch ein klares Hoch-
hausverbot auszuschließen.

5.  Der im LEP vorgesehene Gewerbeschwerpunkt beim 
Flughafen ist gemäß Salzburger Raumordnungsgesetz 
(ROG) als Sonderfläche für Ausbildung und Forschung – 
vorrangig im naturwissenschaftlich-technischen Be-
reich – sowie für internationale Headquarters mit einer 
maximalen Größe von 60 ha umzusetzen. Um zu vermei-
den, dass die dort möglichen rund 12.000 neuen, hoch-
wertigen Arbeitsplätze (mit der neuen universitären 
Ausbildung als Anker) zu einer Zunahme des täglichen 
Pendlerverkehrs führen, sind zeitgleich 75 ha minder-
genutzter bestehender Gewerbeflächen in Wohnbauf-
lächen für rund 15.000 leistbare Wohnungen umzu- 
widmen (siehe Abb. 4: Sonderfläche beim Flughafen).

Wie sieht ein alternatives neues  
REK aus, das die aktuellen Probleme 
bis 2050 lösen könnte?

Neue Planungsziele

Im amtlichen REK-Entwurf werden 22 Leitsätze formuliert, die jedoch mangels konkreter  
Regelungsinhalte keine verbindlichen Vorgaben darstellen. Die nachfolgenden zehn Planungsziele 
mögen zwar visionär klingen, sind jedoch allesamt realistisch und umsetzbar.
Ein neues REK der Stadt Salzburg muss konsequent auf dem seit 1. Dezember 2022 rechtskräftigen 
Landesentwicklungsprogramm (LEP) aufbauen. Es hat schlank, klar strukturiert und stringent zu 
sein. Die folgenden zehn Planungsziele werden daher bewusst knapp, aber verständlich formuliert:
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6.  Zur Mobilisierung dieser 75 ha mindergenutzter Ge-
werbeflächen muss die im Landesentwicklungspro-
gramm (LEP 2022/25) vorgesehene neue Vertragsrau-
mordnung konsequent angewendet werden. Über 
Raumordnungsverträge kann die durch hohe Dichten 
entstehende Wertsteigerung zugunsten des Allge-
meinwohls abgeschöpft werden.

7.  Um weiteres leistbares Wohnen zu sichern, sind 
sämtliche Flächen mit Dichteniveau 2 als „Bauland für 
den förderbaren Wohnbau“ mit verordnetem Preis- 
deckel zu widmen. Diese Möglichkeit besteht bereits 
seit der ROG-Novelle 2018 und ist seit 2022 verbindlich 
im LEP festgelegt! Dennoch wurde sie bislang nur ver-
einzelt und nicht flächendeckend umgesetzt (z. B. 
nicht bei den Stieglgründen oder der „Südtiroler BU-
WOG“-Fläche). Auf diesem Weg könnten bis 2050 zu-
sätzlich bis zu 2.000 leistbare Wohnungen entstehen.

8.  Über städtebauliche Quartier-Rahmenpläne ist in 
Stadtteilen mit hohem Verdichtungspotenzial eine 
neue urbane Lebensqualität zu schaffen. Konkret soll 
das Erdgeschoß (Sockelzone) der bis zu siebenstöcki-
gen Wohngebäude für Betriebe (Geschäfte, Dienst-
leistungen, Co-Working-Spaces, Homeoffice) sowie 
bei Bedarf für Kindergärten reserviert werden. Ergän-
zend ist das Prinzip der Schwammstadt – nach Vorbil-
dern aus den Niederlanden und Dänemark – anzuwen-
den: belebte, weitgehend autofreie Räume mit konse-
quenten Grün- und Bepflanzungskonzepten und ins-
gesamt klimagerechtem Städtebau. Die Inhalte der 
öffentlich diskutierten Quartier-Rahmenpläne sind zur 
langfristigen Sicherung in den Bebauungsplan der 
Grundstufe zu übernehmen.

9.  Die Stadt muss ein Verkehrsleitbild mit klarem Vor-
rang für den öffentlichen Verkehr erarbeiten. Dazu 
zählen unter anderem die Zusammenführung von 
O-Bus und ALBUS zu einem einheitlichen Stadtbussys-
tem, die stärkere Einbindung der Regionalbusse sowie 
der Ausbau der S-Bahn inklusive einer neuen 
S-Bahn-Anbindung des Flughafens über die geplante 
Sonderfläche.

10.  Die Stadt hat die auf Basis des Landesentwick-
lungsplanes (LEP 2022/25) neue, mögliche LEP-Um-
setzungspartnerschaft mit dem Land anzuwenden, 
insbesondere zum Thema „Sonderfläche für Ausbil-
dung und Forschung vorrangig im naturwissenschaft-
lichen oder technischen Bereich sowie internationale 
Headquarters“ (siehe Punkt 6). Zeitlich vorgelagert 
bzw. parallel dazu sind entsprechende Maßnahmen 
zur Umsetzung des neuen Ausbildungsschwerpunkts 
gemäß Punkt 3 zu setzen.

Neue Planungsziele

Das LEP sieht für die Mobilisierung des Baulandes in 
der Stadt Salzburg eine besondere Möglichkeit vor.

Das Bundesland Salzburg hat ausschließlich für die 
Stadt Salzburg eine Sonderregelung eingeführt hat. 
Dank dieser Sonderregelung wird der Stadt Salzburg 
ein juristisch relevantes Werkzeug in die Hand gelegt, 
damit die Mobilisierung von Bauland möglich ist.

Die Regelung lautet wie folgt (Zitat aus dem Landes-
entwicklungsplan LEP 2022/25, S. 19, Punkt 6): „Die 
Stadt Salzburg kann zur Schaffung von leistbarem 
Wohnraum innerhalb von Betriebsgebieten, bei Vorlie-
gen der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 46 
Abs 2 ROG 2009 idgF vom Instrument der Einzelbewilli-
gung vermehrt Gebrauch machen. Das Vorliegen eines 
besonderen Grundes für die Ausnahme im Sinn der zi-
tierten Bestimmung wird insbesondere dann zu beja-
hen sein, wenn eine vertikale Durchmischung bei 
überwiegender Verwendung der Sockelzone für be-
triebliche Nutzungen sichergestellt ist. Zur Sicherung 
der betrieblichen Nutzung und auch der Leistbarkeit 
der Wohnungen (Miete und Kauf) empfiehlt sich der 
Abschluss privatrechtlicher Vereinbarungen.

Diese im LEP einzigartig in Österreich vorgesehene 
Regelung wird aber bislang aus nicht nachvollziehba-
ren Gründen von der Verwaltung der Stadt Salzburg 
ignoriert. Ihre konsequente Nutzung würde jedoch 
schrittweise die Umwandlung aus dem Gewerbe-
schwerpunkt herausgelöster Flächen in leistbaren 
Wohnraum mit hoher urbaner Qualität ermöglichen!

Allein in Schallmoos wären somit unkompliziert 
12.000 Wohnungen auf einer Fläche von 60 ha erziel-
bar. Dieser Stadtteil birgt zudem ein großes Potenzial 
für eine qualitätsvolle, urbane Entwicklung, die in ei-
nem Masterplan im Weiteren näher beschrieben wird.

URBANE SOCKELZONEN – EINE STRATEGIE ZUR  
NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG DES STADTTEILS  
SCHALLMOOS
Über Jahrhunderte war die Stadt durch zwei wesentli-
che Merkmale geprägt: hohe Dichte und eine kleinräu-
mige Durchmischung aller Lebensbereiche. Arbeiten 
und Wohnen fanden im selben Gebäude statt. In der 
Erdgeschoß- bzw. Sockelzone befanden sich kleine 
Handwerksbetriebe, Geschäfte oder Gaststätten, dar-
über wurde über mehrere Geschoße gewohnt. Reine 
Mononutzungen waren die Ausnahme und beschränk-
ten sich meist auf besondere Gebäude wie Rathäuser, 
Kranken- oder Siechenhäuser und Kirchen.

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert verän-
derte sich diese Struktur grundlegend. Größere Pro-
duktionsbetriebe in Innenhöfen und Erdgeschoßzonen 
brachten Lärm, Rauch und Abgase mit sich, die erheb-
liche gesundheitliche Belastungen für die Bewohner-
schaft verursachten. Die traditionelle Mischnutzung 
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innerhalb der Gebäude wurde dadurch zunehmend pro-
blematisch. Als planerische Antwort darauf etablierte 
sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die funk-
tionale Trennung von Wohnen und Arbeiten – program-
matisch festgeschrieben in der „Charta von Athen“.

Die Folgen dieser Entwicklung prägten die zweite 
Hälfte des 20. Jahrhunderts: reine Wohnsiedlungen 
und Satellitenstädte, die tagsüber verwaist waren, 
sowie Bürogebäude und Einkaufszentren, die abends 
und am Wochenende leer standen. Urbanität im klas-
sischen Sinn – das lebendige Nebeneinander unter-
schiedlicher Nutzungen – ging verloren.

Heute sind jedoch die ursprünglichen Gründe für 
diese strikte Entmischung weitgehend entfallen. Die 
„rauchende und stinkende“ Industrieproduktion ist 
aus den Städten verschwunden, und der Großteil der 
Beschäftigten arbeitet im Dienstleistungssektor. 
Dennoch bestehen vielerorts weiterhin funktional ge-

trennte Gewerbeschwerpunkte. Diese überholte 
Struktur zwingt zu langen Wegen zwischen Wohnen 
und Arbeiten und erzeugt einen hohen Mobilitäts- 
bedarf – mitverantwortlich für den zunehmenden  
Verkehrsinfarkt der Städte im 21. Jahrhundert.

Eine nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtent-
wicklungspolitik muss daher an die historische Quali-
tät der durchmischten Stadt anknüpfen – unter zeit-
gemäßen Bedingungen. Ziel ist eine vertikale Nut-
zungsmischung: eine lebendige Sockelzone mit viel-
fältigen Arbeitsstätten und Dienstleistungen – Handel, 
Gastronomie, öffentliche Infrastruktur, private Service- 
einrichtungen sowie flexibel nutzbare Homeoffice- 
Bereiche – und darüber sechs bis sieben Geschoße 
Wohnen in unterschiedlichen Wohnformen. So ent-
steht wieder eine „Stadt der kurzen Wege“, die Urbani-
tät, Lebensqualität und ökologische Nachhaltigkeit 
miteinander verbindet.

Ein Masterplan ist in der Stadtplanung ein integrierter, 
strategischer und räumlich-grafischer Rahmen für die 
Entwicklung eines abgegrenzten Gebietes, der räum- 
liche Struktur, Qualitätsmaßstäbe und einen Umset-
zungsfahrplan festlegt. Der Masterplan Schallmoos 
zeigt die Umsetzung der Kernaussagen des alternati-
ven REK mit „Innenstadt“ statt Grünlandverbrauch bis 
2050 und darüber hinaus auf. Der Masterplan Schall-
moos wird räumlich begrenzt durch den Kapuziner-
berg, die Neustadt, den Hauptbahnhof, den Gleisbogen 
und den Lastenbahnhof.

In Abb. 8 ist der „Masterplan Schallmoos“ grafisch 
dargestellt. Der Gewerbeschwerpunkt Schallmoos 
wird um 80 % auf die Fläche zwischen der Vogelwei-
derstraße, der ÖBB und der Gniglerstraße reduziert 
(Gelände Porsche AG). Damit eröffnet sich eine Neu-
nutzung für den Großteil von Schallmoos. Um Zeit für 
eine externe Erstellung von städtebaulichen Rahmen-
plänen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit – maximal 
ein Jahr – zu gewinnen, ist flächendeckend eine im 
ROG dafür vorgesehene Bausperre zu erlassen. Die 
rechtliche Absicherung der städtebaulichen Rahmen-
pläne einschließlich Bepflanzungskonzept ist im Be-
bauungsplan der Grundstufe vorzunehmen. In der  
Umsetzung spielt die bodenpolitische Vorgabe des 
Landesentwicklungsprogramms LEP mit vertikaler  
Mischung – im Erdgeschoß Dienstleistungsbetriebe, 
Nahversorgung und Homeoffice und darüber sechs 

Geschoße leistbares Wohnen – die entscheidende 
Rolle. Die Leistbarkeit ergibt sich, indem die Wert-
schöpfung gegenüber der Verkehrswertsteigerung in 
Verbindung von Raumordnungsverträgen und Einzel-
bewilligungsbescheiden abgeschöpft wird. Diese  
Vorgangsweise ist exklusiv in ganz Österreich im Salz-
burger Landesentwicklungsprogramm für die Stadt 
Salzburg einzigartig vorgesehen. Die Anwendung wird 
aber aus objektiv nicht nachvollziehbaren Gründen 
vom Amt für Stadtplanung seit Einführung vor drei 
Jahren verweigert. 

Im Rahmen eines grünen Netzes bietet der Master-
plan Schallmoos 3,5 km großkronige Alleen an. Die 
Ausbildung wird über einen neun Meter breiten ver- 
sickerungsfähigen Bereich, mit jeweils 3 m breiter 
PKW-Fahrbahn, vorgeschlagen. Eine Alternative stellt 
eine Bündelung des PKW-Verkehrs mit 6 m Breite dar 
(siehe Abb. 5 und 7).

Die auf Alleenerschließung aufgebaute neue Urba-
nität mit belebter Erdgeschoßzone wird als verkehrs- 
beruhigte Tempo-30-Zone mit absolutem LKW-Fahr-
verbot vorgeschlagen. Der bestehende Speditions- 
betrieb Gebrüder Weiss GmbH kann ausschließlich 
entlang des ÖBB-Gleisbogens von Osten angefahren 
werden, mit einer Zeitzone für LKW zwischen 7 und  
19 Uhr. Betriebe an der Samergasse sind ebenfalls von 
7 bis 19 Uhr vom LKW-Verkehr anfahrbar, jedoch nur 
von Zweiachsern.

Neue Planungsziele

Einladung zum Umdenken

Masterplan Schallmoos Gerhard Doblhamer
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Abb. 5: Querschnitt der 3,5 km langen, großkronigen  
Alleen, z.B. in der Steinhauserstraße, Bergbräuhofstraße  
und Vilniusstraße. Die Angaben sind in Meter. Links und 
rechts der Allee verlaufen die Straßenabschnitte für den  
Anlieger-Verkehr. In der Mitte ein versickerungsfähiger 
Schotterweg (Makadam) – ähnlich wie in der Hellbrunner  
Allee – der ausschließlich für Fußgänger*innen und 
Fahrräder zugelassen ist. Die Bäume sind heimische 
Laubbäume wie Spitzahorn, Eiche, oder Linde. Der Baum-
abstand beträgt sieben Meter.

Abb. 7: Alternative zu Abb. 5. Querschnitt der Allee mit gebündeltem PKW-Verkehr für Anlieger*innen.  
Die Angaben sind in Meter. Die Bäume sind heimische Laubbäume wie Eiche, Ahorn oder Linde.

Abb. 6: Damit die Bäume ihre Krone voll  
entfalten können, ist eine Pflanzung mit  

einem Stamm-Abstand von 7 m notwendig.

Einladung zum Umdenken

3 m Straße 3 m Straßebis zu 5 m breiter Schotterweg2 m Grünfläche 2 m Grünfläche

6 m Straßebis zu 5 m breiter Schotterweg2 m Grünfläche 2 m Grünfläche
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Abb. 8: Eine realistisch um-
setzbare Vision, um den 
Stadtteil Schallmoos auf-
zuwerten. Die großflächige 
Pflanzung von heimischen 
Bäumen mit großen Kronen 
(Ahorn, Linden, Eichen) 
spielt dabei eine wesent- 
liche Rolle.

Einladung zum Umdenken
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Abb. 9: Luft- und Satellitenbilder zeigen deutlich: Der Norden der Stadt Salzburg ist 
stark versiegelt. Für die dort lebende Bevölkerung ist das Pflanzen von Bäumen  
besonders wichtig, um die zunehmende Hitze durch den Klimawandel abzumildern.

Einladung zum Umdenken
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Abb. 10a–b: Um eine bessere Verbindung zur Altstadt 
zu schaffen und die Lebensqualität entlang der 
Schallmooser Hauptstraße zu erhöhen, ist die Pflan-
zung großkroniger Bäume dringend notwendig. Die der-
zeit gepflanzten, baumartig geschnittenen und nicht 
heimischen Sträucher sind wenig attraktiv und tragen 
kaum zu einer Verbesserung des Straßenraums bei. 
Der heimische Spitzahorn ist bei der Pflanzung einer 
Allee in dieser Straße zu bevorzugen.

Abb. 11: Pflanzungen mit Rinden-
mulch wirken zwar gepflegt, sind aus 
ökologischer Sicht jedoch problema-
tisch: Die Fläche bleibt artenarm und 
bietet kaum Lebensraum. Sie sind  
insektenfeindlich und reduzieren die 
Bodenlebewesen. 

Abb. 12: Verplattete Baumscheiben, 
wie die Neupflanzungen in der 
Schallmooser Hauptstraße, gelten 
heute in vielen Fachkreisen als  
überholt. Sie verstärken die Boden-
versiegelung und -erwärmung. Da-
durch werden wichtige ökologische 
Funktionen wie Kühlung, Wasserauf-
nahme (durch den Unterbewuchs) 
und Lebensraum für Tiere deutlich 
beeinträchtigt.

Einladung zum Umdenken
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Zusammenfassend verfolgt der 
Masterplan Schallmoos eine völlig 
neue Urbanität mit hoher Lebens-
qualität. Vor allem die 1.000 groß-
kronigen, Schatten spendenden 
Alleebäume und die lebendigen 
Erdgeschoßzonen sollen dazu bei-
tragen. Der Robinighof mit seinem 
Park bietet sich als neue grüne 
Mitte von Schallmoos an (siehe 
Abb. 8). Diese neue Mitte sollte 

Einladung zum Umdenken

auch zentrale kulturelle Einrich-
tungen aufnehmen: zum Beispiel 
eine weitere Volksschule und eine 
höhere Schule. 

Die Hauptachse in Nord-Süd-
Richtung führt vom Baron-Schwarz- 
Park, der Bergerbräuhofallee, der 
Steinhauserallee und der Dr.-Karl-
Renner-Straße zum Kapuzinerberg. 

Im Rahmen der Realisierung des 
Masterplanes „Schallmoos“ wäre 

eine weitere Attraktivitätssteige-
rung für den Stadtteil möglich,  
wie ein Panoramalift auf den Kapu-
zinerberg am Südende der Haupt- 
alleen. Somit wären das Land-
schaftsschutzgebiet „Kapuziner-
berg“ und das Franziski-Schlössl 
für die Bevölkerung und für Tou-
rist*innen gut erreichbar.

Abb. 13: Trotz der beachtlichen Verdichtung in Schallmoos steigert sich  
aufgrund der Pflanzung von ca. 1.000 Bäumen die Lebensqualität der  
Bewohner*innen in diesem Stadtteil beachtlich. Dieses KI-generierte  
Bild zeigt die Möglichkeit einer zukünftigen Allee im Stadtteil Schallmoos  
basierend auf Abb. 5 bis 8, Seite 17 und 18.  
Sie bildet eine grüne Nord-Süd-Achse, die momentan im Norden der Stadt voll-
ends fehlt. Die Pflanzung der Bäume ist auch hinsichtlich der prognostizierten 
Erhitzung von Städten eine wichtige Maßnahme für eine klimafitte Stadt.
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VERGLEICH GRUNDKOSTENBELASTUNG SCHALLMOOS MIT 
DEKLARATIONSFLÄCHE AIGEN SÜD
In Schallmoos kostet ein Quadratmeter Bauland der-
zeit realistisch etwa 1.000 Euro. Die Vorgaben des 
Landesentwicklungsplans würden dafür sorgen, dass 
dieses Preisniveau langfristig stabil bleibt. Da in 
Schallmoos dichter gebaut werden darf (sieben bis 
acht Geschoße), verteilen sich die Grundstückskosten 
auf mehr Wohnfläche. Dadurch betragen die reinen 
Grundstückskosten rund 500 Euro pro Quadratmeter 
Wohnfläche.

In Aigen hingegen darf weniger dicht gebaut werden. 
Wenn dort nur vier bis fünf Geschoße entstehen dür-
fen und zusätzlich Flächen für Straßen, Wege oder 
Randzonen verloren gehen, muss das Grundstück 
deutlich günstiger sein, damit die Grundstückskosten 
pro Quadratmeter Wohnfläche gleich hoch bleiben wie 
in Schallmoos. Konkret müsste der Quadratmeter 
Grund in Aigen unter etwa 400 Euro kosten, um auf die 

gleiche Kostenbelastung zu kommen. Schon allein der 
höhere Quadratmeterpreis in Aigen spricht daher wirt-
schaftlich für eine Verdichtung in Schallmoos. Zusätz-
liche Kosten, etwa für Kanalanschlüsse und andere 
notwendige Infrastruktur beim Bauen im Grünen, sind 
dabei noch gar nicht berücksichtigt.

VERGLEICH ZEITSCHIENE SCHALLMOOS  
MIT DEKLARATIONSFLÄCHEN
Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass die Innen-
stadtentwicklung Schallmoos mit einfacher Mehrheit 
im Gemeinderat beschlossen werden kann. Die not-
wendigen Arbeitsschritte sind der Beschluss einer 
Bausperre im Gemeinderat und die externe Vergabe 
eines städtebaulichen Rahmenplanes. Beides ist bei 
entsprechendem politischem Willen kurzfristig frü-
hestens im April 2026 möglich. Mit einem halben Jahr 
externer Bearbeitungsdauer kann die Öffentlichkeits-
arbeit ab Oktober 2026 stattfinden, sodass Anfang 
2027 die Voraussetzung für einen Baubescheid in 
Schallmoos gegeben ist. Ein straffes Projektmanage-
ment würde einen Baubescheid Anfang 2028 ermög- 
lichen für einen Baubeginn noch vor der Gemeinde-
ratswahl 2029. 

Die Zeitschiene für Deklarationsflächen im REK-Ent-
wurf 2025 hingegen birgt die große Unsicherheit, die 
Mehrheit im Gemeinderat zu bekommen, ebenso die 
Zustimmung durch die Aufsichtsbehörde. Vorsichtig 
geschätzt, besteht ein höherer Zeitbedarf von min-
destens zwei Jahren, sodass ein Baubescheid noch in 
dieser Gemeinderatsperiode unrealistisch ist.

Warum dieses alternative  
neue REK keine Illusion ist.

Eine echte Alternative

Gerhard Doblhamer

Der aktuelle REK-Entwurf 2025 beinhaltet viele Widersprüche und rechtliche 
Schwachstellen, die den Entwurf angreifbar machen. Folgende Beispiele  
sollen zeigen, wie realistisch die vorliegende Alternative zum REK umsetzbar – 
und dabei kostengünstiger umzusetzen ist.
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Die Diskussion um das Räumliche Entwicklungskonzept der Stadt 
Salzburg ist mehr als eine fachliche Debatte über Flächenwid- 
mungen, Dichten oder Verkehrssysteme. Sie ist Ausdruck der grund-
legenden Frage, wie wir in Zukunft in dieser Stadt leben wollen – und 
für wen Stadtentwicklung gemacht wird.

Der vorliegende Beitrag zeigt, dass der aktuelle REK-Entwurf zen- 
trale Potenziale ungenutzt lässt und bestehende Zielkonflikte nicht 
ausreichend auflöst. Insbesondere der Verbrauch wertvoller Grün- 
flächen, die mangelhafte Alternativenprüfung sowie die Defizite im 
Umweltbericht stehen im Widerspruch zu den selbst formulierten 
Zielen einer nachhaltigen und klimafitten Stadt. Gleichzeitig wird 
deutlich, dass Salzburg über erhebliche innerstädtische Reserven 
verfügt, die – bei konsequenter Anwendung der bestehenden recht-
lichen Instrumente – eine qualitätsvolle Verdichtung, leistbares 
Wohnen und eine neue urbane Lebensqualität ermöglichen würden.

Das alternative, neue REK und der vorgeschlagene Masterplan für 
Schallmoos verstehen sich daher als Einladung zum Umdenken. Sie 
zeigen auf, dass eine Stadtentwicklung ohne weiteren Grünlandver-
brauch möglich ist, wenn Mut zu klaren Entscheidungen, zu höheren 
Dichten, zu echter Nutzungsmischung und zu einem konsequenten 
Vorrang des öffentlichen Verkehrs besteht. Die im Landesentwick-
lungsprogramm vorgesehenen Instrumente bieten dafür eine solide 
Grundlage – sie müssen jedoch auch angewendet werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Ein REK für die nächsten  
25 Jahre darf kein Kompromisspapier sein, das kurzfristige Interes-
sen bedient. Es muss ein strategischer Kompass sein, der Salzburg 
langfristig als lebenswerte, soziale und ökologisch verantwortungs-
volle Stadt positioniert. Die Zukunft der Stadt sollte dabei nicht hin-
ter verschlossenen Türen entschieden werden, sondern im offenen, 
fachlich fundierten Dialog mit der Bevölkerung. Nur so kann ein  
Entwicklungskonzept entstehen, das breite Akzeptanz findet – und 
den kommenden Generationen gerecht wird.

Der Amtsentwurf enthält eine Reihe von Unzugänglichkeiten und 
Wiedersprüchen, die – wenn sie aufgelöst werden können – recht-
lich eine Wiederholung der öffentlichen Auflage erfordern. Der Ent-
wurf von Dr. techn. Dipl.-Ing. Gerhard Doblhamer ist in sich schlüssig 
und baut konsequent auf dem Landesentwicklungsprogramm (LEP 
2022/25) auf (siehe S. 8 bis 9).

Nachwort

Ingrid Eichberger
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Daher bittet der Naturschutzbund Salzburg die 
Stadtpolitik, diesen Entwurf zur öffentlichen 
Auflage vorzulegen, statt den unsicheren Weg 
des Amtsentwurfes weiter zu verfolgen.
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